
Vorlage zur Sitzung des Gemeinderates Fronreute am 09.07.2018 

 
 
 
 

zu Tagesordnungspunkt 8:  
Mittagessen in den Kindergärten und Grundschulen 
- Festsetzung des Preises ab dem 01.09.2018 
_____________________________________________________ 
 
A. Allgemeines 

 
Seit September 2008 wird an der Grundschule in Blitzenreute Mittagessen ausge-
geben. Mit der Inbetriebnahme des Kinderhauses St. Karl im Mai 2011 und dem 
Neubau des Kinderhauses St. Magnus in Staig im Frühjahr 2015 wird auch in den 
Kindergärten ein Mittagessen angeboten. Ab September 2018 kann auch mit Inbe-
triebnahme des Kinderhauses St. Josef in Fronhofen eine Mittagessen im Kinder-
haus St. Josef und an der Grundschule Fronhofen angeboten werden. 

 
Das Essen wird seit Januar 2015 vom Dornahof Altshausen als Warmanlieferung 
zum Preis von 3,80 EUR/Essen geliefert. Der Speiseplan beinhaltet vier Menüs, 
davon auch ein vegetarisches Gericht und einem Dessert. Weiter gibt es jeden Tag 
ein Salatbuffet mit vier verschiedenen Salaten. 

 

B. Festsetzung des Preises für das Mittagessen ab 01.09.2018 
 
Beschlusslage bei der Einführung des Mittagessens war, dass die Kosten für das 
Essen an die Eltern weitergegeben werden. Die Personal- und Sachausgaben für 
die Ausgabe des Essens trägt die Gemeinde. Daneben werden von der Gemeinde 
die Kosten für das Getränk, Tee verdünnt mit Apfelsaft, getragen.  

 
Für die Ausgabe des Mittagessens an der Grundschule Blitzenreute entstand der 
Gemeinde im Jahr 2017 ein jährlicher Abmangel von 16.025,61 EUR. Weiter trägt 
die Gemeinde über die Abmangelbeteiligung den Großteil der Personal- und Sach-
kosten für die Ausgabe des Mittagessens in den Kindergärten. Seit 01.02.2014 be-
zahlen Schulkinder für das Mittagessen 3,80 EUR und Kindergarten Kinder 3,60 
EUR. 
 
Der Dornahof Altshausen erhöht den Preis für das Mittagessen ab September 2018 
von 3,80 EUR auf 4,15 EUR/Mittagessen. Nachdem über vier Jahre der Preis stabil 
gehalten werden konnte, muss der Dornahof, um auch weiterhin die Qualität und 
die regionale Ausrichtung gewährleisten zu können, eine Preisanpassung vorneh-
men. Begründet wird dies mit deutlich steigenden Nahrungsmittelpreisen und stei-
genden Personalkosten aufgrund von Tariflohnerhöhungen. 

 
Die Verwaltung empfiehlt den Preis von 3,80 EUR auf 4,15 EUR für die Schulkinder 
und von 3,60 EUR auf 3,95 EUR für die Kindergartenkinder anzuheben. Der Preis 
für ein Essen für die Kindergartenkinder ist etwas geringer, da in der Regel die Es-
sensportionen so groß sind, dass für die Kindergartenkinder einige Portionen weni-
ger bestellt werden können. Den Kirchengemeinderäten Blitzenreute und Fron-
hofen wird empfohlen, in ihren Sitzungen im Juli 2018 dem Beschluss des Ge-
meinderates zu folgen. 
 
Ein Wechsel des Essenslieferanten strebt die Verwaltung derzeit nicht an. Die 
Verwaltung ist mit dem Dornahof Altshausen zufrieden. 
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Alternativen für eine Warenlieferung von Mittagessen gibt es in der Region derzeit 
kaum. Die Mehrzahl der Schulen und Kindergärten wird über den Dornahof Alts-
hausen versorgt. 
Das Berufsbildungswerk Adolf Aich sowie die Zieglerschen Anstalten sind voll aus-
gelastet und können keine neuen Schulen und Kindergärten beliefern. 
 
Es gibt noch weitere Anbieter, welche Tiefkühlkost anbieten, welche dann in der 
Küche vom Personal selber aufbereitet werden müssen. Diese Angebote wurden 
noch nicht näher geprüft, da vom Grundsatz eine Warmanlieferung gewünscht ist, 
da diese aufgrund der Anzahl der ausgegebenen Essen am wirtschaftlichsten ist. 
 
Andere Anbieter bieten nur Essen in „cook and chill“ an. Dies bedeutet, dass die 
Essen gekühlt angeliefert werden, in Kühlschränken aufzubewahren sind und dann 
in einem Konvektomat wieder aufgewärmt werden. Dies bedeutet in den Ausgabe-
küchen die Anschaffung von Kühlgeräten und auch eine Aufstockung von Personal. 
 

C. Beschlussvorschlag 
 
Der Preis für das Mittagessen wird ab 01.09.2018 wie folgt festgesetzt: 

Schulkinder:   4,15 EUR,  
Kindergartenkinder:  3,95 EUR 
 


